
 
 
 
 
Weiterbildungsordnung der Ärztekammer Berlin - Richtlinien über den Inhalt der Weiterbildung. 

 
Allgemeine Bestimmungen der Weiterbildungsordnung der Ärztekammer Berlin vom 18.02.2004 und vom 16.06.2004 
Abschnitt C: Zusatz-Weiterbildungen 

 
Sozialmedizin 
 
 
 
Die Angabe „BK" (Basiskompetenz) in der Spalte „Richtzahl" bedeutet, dass der Erwerb von Kenntnissen, Fertigkeiten und Erfahrungen gefordert ist, ohne dass hierfür eine festgelegte Mindestzahl 
nachgewiesen werden muss. 
 
 
 

Stand 13.04.2006 
 

 Ärztekammer Berlin --- Richtlinien über den Inhalt der Weiterbildung ---Zusatz-Weiterbildung Sozialmedizin Seite 1/2 



Zusatz-Weiterbildung Sozialmedizin 
 

Weiterbildungsinhalte 
Kenntnisse, Erfahrungen und Fertigkeiten in Bemerkungen des/der Weiterbildungsbefugten *

 

Kenntnisse, Erfahrungen und  
Fertigkeiten erworben 
Datum / Unterschrift des WB-Befugten 

den Inhalten der Weiterbildung gemäß den  
Allgemeinen Bestimmungen der WbO (s. S. 5) 

  

den rechtlichen Grundlagen einschl. des Systems 
der sozialen Sicherheit und dessen Gliederung 

  

den Aufgaben und Strukturen der Sozialleistungs-
träger, z. B. Kranken-, Pflege-, Renten-, Unfallver-
sicherung, Arbeits- und Versorgungsverwaltung, 
Sozialhilfe, Sozialleistungen im öffentlichen Dienst 

  

der Leistungsdiagnostik und den Beurteilungs-
kriterien bei ausgewählten Krankheitsgruppen 

  

den sozialmedizinisch relevanten leistungsrecht-
lichen Begriffen 

  

der Beurteilung gesundheitlicher Einschränkungen 
und ihrer Auswirkungen auf die Leistungsfähigkeit 
im Erwerbsleben und Alltag 

  

der Vermittlung zwischen individueller gesundheitli-
cher Einschränkung, solidarisch organisierten 
Rechtsansprüchen, Hilfen und Beratungstätigkeit 

  

den Grundlagen und Grundsätzen der Reha-
bilitation einschl. des Qualitätsmanagements 

  

den Möglichkeiten der Gesundheitsförderung und 
Prävention 

  

den arbeitsmedizinischen Grundbegriffen   
den Grundlagen der Epidemiologie, Dokumentation, 
Statistik und Gesundheitsberichterstattung 

  

der Beratung der Sozialleistungsträger in Fragen 
der medizinischen Versorgung 

  

sozialmedizinische Gutachten nach Aktenlage und 
auf Grund von Rehabilitationsentlassungsberichten 
einschl. Leistungsbeurteilung 

  

Gutachten für Sozialleistungsträger unter Berück-
sichtigung von Fragestellungen der Arbeitsfähigkeit, 
Erwerbsfähigkeit, Pflegebedürftigkeit, Heil- und 
Hilfsmittelversorgung, Berufsförderung, 
Sozialgerichtsbarkeit und des Versorgungsrechts 

  

∗ ggf. weitere Bemerkungen des/der Weiterbildungsbefugten: 
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